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1. Der Regierungsrat genehmigt das vorgelegte Antwortschreiben an die 
Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats. 

 
Begründung 
Mit der Einführung einer neuer Strafnorm, die das Stalking bzw. die Nach-
stellung mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, sollen 
die bereits bestehenden zivil- und polizeirechtlichen Massnahmen bei Stal-
king mit strafrechtlichen Instrumenten verstärkt werden. Dadurch, dass das 
Phänomen des Stalkings explizit unter Strafe gestellt wird, wird eine Lücke 
im Opferschutz geschlossen und der strafrechtliche Schutz vor Stalking ge-
stärkt. Der Kanton Basel-Stadt begrüsst die Schaffung des entsprechenden 
Straftatbestands. 
 

                                                                                            
 

 


